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1 Anpassung der Beiträge und Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung 
ab 1.1.2025 

Ab 1.1.2025 gilt für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung eine höhere 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG), erstmals einheitlich für die ost- und westdeutschen 
Bundesländer, und zwar 8.050 € im Monat. Bis 31.12.2024 betrug die BBG 7.450 € (Ost) bzw. 
7.550 € (West). In der knappschaftlichen Rentenversicherung steigt die BBG von 9.300 € auf 
9.900 € im Monat. 

Die BBG ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei Berechnung der 
Rentenversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, darüber hinaus müssen keine Beiträge 
abgeführt werden. Auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung wird die BBG 
zum 1.1.2025 angehoben, und zwar von 5.175 € im Monat auf 5.512,50 €. Damit einher geht 
auch die Anhebung der sog. Pflichtversicherungsgrenze von 69.300 € im Jahr auf 73.800 €. 
Wer ein höheres Jahreseinkommen erzielt, kann sich privat krankenversichern oder freiwillig 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Grund für den Anstieg der BBG ist, dass diese 
zeitversetzt an die Einkommensentwicklung anzupassen ist. Damit steigen für gesetzlich 
Versicherte und deren Arbeitgeber im oberen Einkommensbereich die Beiträge ohne 
Erhöhung der Beitragssätze.  

Auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen eines 
weiter steigenden Defizits zum 1.1.2025 erhöht. Die Höhe des Beitrags setzt sich aus dem 
gleichen allgemeinen Beitragssatz (2024: 14,6 %) und dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag 
zusammen (Durchschnittssatz 2024: 1,7 %). Der allgemeine Beitragssatz bleibt auch 2025 bei 
14,6 %, der Durchschnittssatz des kassenindividuellen Zusatzbeitrags wurde für 2025 auf 2,5 % 
um 0,8 % angehoben. In welcher Höhe die jeweiligen Krankenkassen den Zusatzbeitrag 
tatsächlich erheben werden, entscheiden diese in der zweiten Dezemberhälfte. Zum 
Redaktionsschluss lagen nur einige Entscheidungen vor. 

Der Beitrag in der Pflegeversicherung steigt um 0,2 % auf 3,6 %. Die Zu- und Abschläge für 
Kinderlose bzw. Beschäftigte mit Kindern bleiben wie gehabt.  

Die Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 2025 mit 18,6 % 
bzw. 2,6 % unverändert. Die umlagefinanzierte Künstlersozialabgabe für Unternehmer und 
Verwerter liegt auch 2025 bei 5 %, der Beitragssatz für die Künstler und Publizisten entspricht 
dem der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Versicherten zahlen nur den halben 
Beitragssatz. 

Die Höhe der ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagen für Erstattungen bei 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft und Insolvenz (U1 - U3) bzw. mögliche Änderungen der 
Umlagehöhen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. 

2 Offene steuerliche Fälle – Änderungen im Jahressteuergesetz 2024  

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 tritt nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft, was 
zum Redaktionsschluss noch nicht der Fall war. 
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Das Gesetz beinhaltet ca. 130 Einzelmaßnahmen mit diversen gesetzlichen Änderungen, die 
direkt nach Verkündung in Kraft treten und offene Sachverhalte, z.B. in Steuerbescheiden, 
betreffen können. Sollten Steuerpflichtige auch aktuelle Änderungsbescheide erhalten, sind 
diese uns/dem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen, wenn er diese nicht direkt erhält. 

Maßnahmen des JStG, die auf die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 zurückwirken, sind 
für die Vorbereitung der Steuererklärungen 2023 / 2024 relevant. Hierüber wird weiter unten 
noch zu ausgewählten Beispielen berichtet. 

Viele der Maßnahmen greifen ab 1.1.2025 im Rahmen der Unternehmens- und 
Steuerplanung, wovon einige hier bereits aufbereitet sind (siehe auch Ziffern 3. – 5. in dieser 
Ausgabe). Später berichten wir über Inkrafttreten ab 1.1.2026 oder danach. 

3 Änderungen der Kleinunternehmer-Regelung ab 1.1.2025  

Ab dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansässige Kleinunternehmen ein besonderes 
Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmer-Regelung auch im europäischen Ausland. Umgekehrt geben im 
europäischen Ausland ansässige Kleinunternehmen mit Tätigkeit in Deutschland beim BZSt 
innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals eine elektronische Umsatzsteuermeldung 
ab. 

Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr von 25.000 €, 100.000 € 
für das laufende Jahr. Wird im laufenden Jahr die Grenze von 25.000 € überschritten, scheidet 
im Folgejahr die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung aus. Wird der Umsatz von 
100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt genau ab diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr 
die Kleinunternehmer-Regelung nicht mehr. Der Unternehmer selbst muss über das Jahr die 
100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn der Steuerberater erhält die Unterlagen 
zeitverzögert. Wichtig ist, das Prozedere vorab jetzt zu Beginn des Jahres zu besprechen.  

Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze im ersten Jahr dar.  
Bereits der diese Grenze überschreitende Umsatz unterliegt der Regelbesteuerung. Die bis 
dahin erbrachten Umsätze bleiben steuerfrei. 

Für Kleinunternehmer gibt es vereinfachte Rechnungsregelungen und -hinweispflichten, 
worüber der Steuerberater detailliert informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunternehmer 
nur empfangen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet. 

4  Änderung des Schwellenwerts für monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen  

Unternehmen mit einer jährlichen Umsatzsteuerzahllast über 7.500 € mussten bis 31.12.2024 
noch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben.  

Aufgrund einer ab 1.1.2025 geltenden Änderung im Umsatzsteuergesetz durch das 4. 
Bürokratieentlastungsgesetz ist die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung für Unternehmen 
mit einer Umsatzsteuerzahllast nun bis zu 9.000 € nur noch quartalsweise erforderlich. 
Betroffene Unternehmer sollten sich hierzu mit ihrem Steuerberater besprechen. 
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5 Gewährung eines nicht marktüblich verzinsten Darlehens ist 
schenkungssteuerpflichtig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 31.7.2024 entschieden, dass der Vorteil, der 
aus der Inanspruchnahme eines auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen niedrig verzinsten 
Privatdarlehens im Verhältnis zu einem Bankdarlehen zum marktüblichen Zins entsteht, als 
gemischte Schenkung der Schenkungssteuerpflicht unterliegt.  

Wenn allerdings festgestellt wird, dass für den Fall der Inanspruchnahme eines Bankdarlehens 
ein geringerer Zinssatz feststeht als der gesetzlich bestimmte Wert von 5,5 %, dann ist 
lediglich die Differenz zwischen dem günstigeren Bankzins und dem vertraglich vereinbarten 
Zins als Schenkung zu betrachten. 

Das erstinstanzliche Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern habe zwar zutreffend erkannt, 
dass in der Darlehensgewährung eine freigiebige Zuwendung zu sehen sei, aber verkannt, dass 
ein niedrigerer Zinssatz als die gesetzlich verankerten 5,5 % nicht nachgewiesen werden 
müsse. Vielmehr reiche die Feststellung der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines solchen 
Darlehens aus. 

Weiterhin sei bei unbefristeten Darlehen der Jahreswert des Nutzungsvorteils, hier der 
Zinsvorteil, mit dem gesetzlich normierten Faktor zu multiplizieren. Bei einer zeitlich 
festgelegten Darlehensdauer sei diese hingegen als Faktor zu verwenden. Ein feststehender 
niedriger Zinssatz kann hier nicht herangezogen werden. 

6 Rückwirkende Anhebung des Grund- und Kinderfreibetrags 2024 beschlossen  

Der Gesetzgeber hat rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2024 den Grundfreibetrag 
um 180 € von 11.604 € auf 11.784 € sowie den Kinderfreibetrag um 228 € von 6.384 € auf 
6.612 € erhöht. Die steuerliche Berücksichtigung erfolgt bei Arbeitnehmern über den 
automatischen Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber mit Durchführung der Lohn- bzw. 
Gehaltsabrechnung für Dezember 2024. Die Erhöhung des Grundfreibetrags wirkt sich in der 
Regel steuermindernd aus. Bei den übrigen Steuerpflichtigen erfolgt die Berücksichtigung bei 
der steuerlichen Veranlagung.  

XE-Rezept: Steuerliche Nachweisführung bei Krankheitskosten 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 26.11.2024 mitgeteilt, dass ab dem 
Veranlagungszeitraum (VZ) 2024 die steuerliche Abziehbarkeit als außergewöhnliche 
Belastungen bei der Einlösung auch von E-Rezepten bei verschreibungspflichtigen 
Medikamenten gegeben ist. 

Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen 
Krankheitskosten, die ausweislich des o.g. BMF-Schreibens im Fall der Einlösung eines E-
Rezeptes hinreichend durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. Rechnung der Online-
Apotheke nachgewiesen wird. Bei privater Krankenversicherung kann der Nachweis alternativ 
durch den Kostenbeleg der Apotheke bzw. die Rechnung der Online-Apotheke erbracht 
werden. 

Der Beleg bzw. die Rechnung muss den Namen des Steuerpflichtigen, die Art der Leistung (z.B. 
Bezeichnung des Arzneimittels), den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag sowie die Art des Rezeptes 
enthalten. Für den VZ 2024 wird ein Kassenbeleg ohne den Namen des Steuerpflichtigen nicht 
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beanstandet. Bei betreffenden minderjährigen oder unterhaltsberechtigten Kindern sollte im 
Einzelfall mit dem Steuerberater gesprochen werden. 

7 Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Sammelposten – mit geplanten 
Änderungen 

Unternehmen nutzen Abschreibungen üblicherweise über mehrere Jahre verteilt. 
Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden so 
steuerlich geltend gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bilden eine Ausnahme. 
Diese dürfen im Jahr der Anschaffung sofort gewinnmindernd abgeschrieben werden. Hierbei 
ist Folgendes zu beachten: 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 
Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind GWG oberhalb von 250 € in einem laufenden 
Verzeichnis zu erfassen, außer, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, gelten 
für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 

Sammelposten: Es besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € und bis zu 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. Ein 
laufendes Verzeichnis ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € können in den 
Sammelposten aufgenommen werden. Dann müssen sie nicht zwingend im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben werden. 

Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz (ursprünglich geplant im Wachstumschancengesetz) 
soll die Abschreibungsdauer bei Sammelposten von 5 auf 3 Jahre verringert werden, 
Einzelgüter dürfen dann bis zur Höhe von 800 € netto dort aufgenommen werden anstatt bis 
zu 250 €, insgesamt nicht mehr als 5.000 € (bislang 1.000 €); ein laufendes Register für 
Sammelposten muss nicht mehr geführt werden. Die Schwelle der 
sofortabschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter soll von 800 € auf 1.000 € erhöht werden. Ob 
das Gesetz noch zustande kommt, bleibt abzuwarten. Wir werden zeitnah berichten. 

Achtung: Das Wahlrecht für Sofortabschreibung / Sammelposten kann für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden. Das galt 
auch bisher. 

8 Inflationsausgleichsprämie – Belohnung von Betriebstreue 

Der Arbeitgeber darf mit einer Inflationsausgleichsprämie auch das Ziel verfolgen, zukünftige 
Betriebstreue zu belohnen. Es ist daher sachlich begründet, die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses für mindestens drei Monate nach Auszahlung der Prämie als 
Voraussetzung festzulegen, um dieses Ziel zu erreichen. 

In dem Fall aus der Praxis absolvierte ein Arbeitnehmer schon 2011 seine Ausbildung in dem 
Unternehmen und war anschließend bis zum 31.12.2022 dort tätig. Im November 2022 teilte 
das Unternehmen mit, dass alle Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprämie erhalten. In dem 
Schreiben an die Mitarbeiter heißt u. a.: „Sie wird automatisch mit der Gehaltsabrechnung im 
Dezember 2022 an Sie ausgezahlt. Die Gewährung der Inflationsausgleichsprämie steht unter 
der Bedingung, dass Sie nicht in der Zeit bis einschließlich 31.03.2023 aus Ihrem Verschulden 
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oder auf eigenen Wunsch bei dem Unternehmen ausscheiden. Das heißt, dass Sie die 
Inflationsausgleichsprämie in voller Höhe zurückzuzahlen haben, wenn Sie bis einschließlich 
31.03.2023 das Arbeitsverhältnis durch Kündigung beenden, ohne dass für diese Kündigung 
ein wichtiger Grund besteht.“ Dementsprechend wurde dem o.g. Arbeitnehmer keine Prämie 
ausgezahlt und er zog vor Gericht. Die LAG-Richter entschieden jedoch zugunsten des 
Arbeitgebers. 

Hinweis: Eine Revision gegen dieses Urteil ist beim Bundesarbeitsgericht anhängig. 

9 Unfallversicherung – außerhäuslicher Weg zur Essensbesorgung im Home-Office 

Eine Unfallversicherung greift bei Unfällen, die während einer versicherten Tätigkeit 
passieren, unabhängig davon, ob diese im Unternehmen, zu Hause (Home-Office) oder an 
einem anderen Ort ausgeübt wird. 

Ferner fällt auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden 
unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung.  

Auch ein außerhäuslicher Weg zur Nahrungsaufnahme in der Mittagspause ist bei einem im 
Home-Office arbeitenden und an betriebliche Vorgaben gebundenen Beschäftigten ein 
versicherter Weg, entschied das Landessozialgericht Bayern.  

In dem Fall aus der Praxis arbeitete eine kaufmännische Angestellte aufgrund betrieblicher 
Anweisungen und Vorgaben im Home-Office. Während ihrer Mittagspause fuhr sie mit dem 
Auto zu einem nahegelegenen Restaurant, um Essen zum Mitnehmen zu holen. Auf dem 
Rückweg zu ihrem Home-Office hatte sie einen Verkehrsunfall und erlitt dabei schwere 
Verletzungen. Das LSG entschied, dass es sich hierbei um einen versicherten Weg handelte. 

Dem Autofahrer steht wegen der Beschädigung seines Fahrzeugs ein vertraglicher 
Schadensersatzanspruch in der geltend gemachten Höhe zu, entschieden die BGH-Richter. Der 
Vertrag über die Reinigung eines Fahrzeugs umfasst als Nebenpflicht die Schutzpflicht des 
Waschanlagenbetreibers, das Fahrzeug des Kunden vor Beschädigungen beim Waschvorgang 
zu bewahren. Die Ursache für die Beschädigung des Fahrzeugs liegt allein im Obhut- und 
Gefahrenbereich des Betreibers. Das Risiko, dass eine Autowaschanlage für ein marktgängiges 
Fahrzeug – wie es hier der Fall war – mit einer serienmäßigen Ausstattung wie dem 
betroffenen Heckspoiler konstruktionsbedingt nicht geeignet ist, fällt in den Obhut- und 
Gefahrenbereich des Anlagenbetreibers. 

Weder aus der AGB noch aus dem Zusatz wurde dem Waschanlagennutzer hinreichend klar, 
dass ggf. von diesem Hinweis auch die Nutzung der Waschanlage durch Fahrzeuge mit 
serienmäßigem Heckspoiler erfasst sein sollen. 

10 Wohngebäudeversicherung – Obliegenheiten bei Leerstand 

Sofern ein Wohngebäude, das gegen Leitungswasserschäden versichert ist und über einen 
längeren Zeitraum leer steht, also nicht wie üblich zu Wohnzwecken genutzt wird, muss der 
Versicherungsnehmer bestimmte Pflichten (Obliegenheiten) einhalten, die sich aus dem 
Versicherungsvertrag ergeben.  
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So ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, das Gebäude in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen, um Schäden oder Gefahren frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur 
Schadensverhütung zu ergreifen. 

Alle wasserführenden Leitungen, Anschlüsse und Anlagen im Gebäude müssen abgesperrt und 
vollständig entleert werden, damit kein Wasser unkontrolliert austreten und Schaden 
verursachen kann. Diese Vorsichtsmaßnahme muss während der gesamten Dauer des 
Leerstands aufrechterhalten werden. 

Wird diesen Pflichten nicht nachgekommen, kann der Versicherer die Leistung im Schadensfall 
verweigern, da der Versicherungsnehmer gegen die vertraglich festgelegten Obliegenheiten 
verstoßen hat. 

Zusätzlich stellt weder die Präsentation des Gebäudes durch einen Immobilienmakler für 
Kaufinteressenten, noch eine geplante Neuvermietung, noch die Durchführung von 
Renovierungs- oder Umbauarbeiten eine bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes dar. 
Das bedeutet, dass solche Aktivitäten nicht als „Bewohnen“ im Sinne der 
Versicherungsbedingungen angesehen werden. Solange das Gebäude nicht tatsächlich zu 
Wohnzwecken genutzt wird, gilt es als unbewohnt und unterliegt den oben genannten 
besonderen Sorgfaltspflichten. 

11 Nachweis des Zugangs einer E-Mail nicht durch Versendungsnachweis 

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm kann der Nachweis des Zugangs einer E-Mail 
nicht durch den Nachweis der Versendung erbracht werden. Auch durch die Übersendung 
eines Screenshots der E-Mail gelingt der Nachweis des Zugangs nicht. 

Bei der Versendung von E-Mails wird zwar ein Anscheinsbeweis befürwortet. Jedoch genügt 
es nicht, wenn der Absender lediglich die Absendung der E-Mail beweisen kann, da der 
betreffende Auszug keinen Beweiswert in Bezug auf den Zugang hat. 

Ausreichend wäre hingegen die Vorlage einer Eingangs- und Lesebestätigung. Folgerichtig 
trifft den Versand einer E-Mail jetzt hehrer Anforderungen, um den Zugang nachweisen zu 
können. Bitte bewahren Sie zumindest die Eingangsbestätigung auf. 

12 Wichtige Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2024 seit 1.1.2025 

Wer nach dem 31.12.2024 eine PV-Anlage mit einer Bruttoleistung von max. 30 kW (peak) je 
Wohn- / Gewerbeeinheit anschafft, in Betrieb nimmt oder erweitert, erhält hieraus erzielte 
Einkünfte steuerfrei. Pro Person bzw. Mitunternehmerschaft sind insgesamt 100 kW (peak) als 
Freigrenze möglich. 

Änderungen gibt es ab 1.1.2025 auch bei der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften, insbesondere, wenn diese unter 1 % liegen. Gleiches gilt für 
Anteilstausch und Sacheinlagen. Lassen Sie sich hier von Ihrem Steuerberater beraten. 

Wer aus dem Ausland eine steuerfreie ausländische Altersversorgung erhält, wird künftig 
rechnerisch so gestellt, als erhalte er eine inländische Altersversorgung. 

Ab 1.1.2025 ist die Differenzbesteuerung auf Kunstgegenstände, Sammlungen und 
Antiquitäten nicht anwendbar, wenn der Ankauf durch den Wiederverkäufer zum ermäßigten 
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Steuersatz erfolgt ist. Dies ist ab dem 1.1.2025 bei Lieferung, innergemeinschaftlichem Erwerb 
und Einfuhr von Kunst und Sammlungen der Fall.  

Steuerlich relevante Unterhaltszahlungen dürfen nur noch per Überweisung erfolgen, nicht 
mehr durch Barzahlung. 80 % der Kinderbetreuungskosten können künftig angesetzt werden, 
maximal aber 4.800 €. 

13 Neue Entscheidungen des BFH zur Erbschaftsteuer  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in den letzten Monaten mehrere Verfahren mit Bezug zum 
Erbschaftsteuerrecht zu entscheiden. 

In einem Verfahren ging es um Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung, die der Erblasser 
bereits zu Lebzeiten an ein Bestattungsunternehmen abgetreten hatte und die Frage, ob diese 
den Nachlasswert erhöht, was sich ggf. steuererhöhend auswirken kann. Hieran schloss sich 
auch die Frage, ob dann die konkrete Höhe der Bestattungskosten oder lediglich die 
Erbfallkostenpauschale von zu diesem Zeitpunkt noch 10.300 € vom Nachlass in Abzug zu 
bringen sei. 

Der BFH hat zwar das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 
erstinstanzliche Finanzgericht (FG) zurückverwiesen, da noch notwendige 
Sachverhaltsfeststellungen zu tätigen waren. Er hat aber deutlich gemacht, dass zwar die 
Zahlung an das Bestattungsunternehmen nicht zum Nachlass gehöre, aber ein gleichwertiger 
Sachleistungsanspruch des Erblassers gegenüber dem Bestattungsunternehmen auf den 
Erben übergehe, sodass der Nachlass um diesen Betrag zu erhöhen sei. Daher dürfe auch 
nicht nur die Erbfallkostenpauschale in Abzug gebracht werden, sondern die gesamten 
Bestattungskosten, wobei dieser Betrag bei mehreren Erben nur einmal gewährt werde. 
Gleiches gilt auch, wenn der Erbe einen direkten Zahlungsanspruch gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen hat. 

In einem anderen Fall hatte der BFH darüber zu befinden, ob für den Fall, dass mehrere Erben 
oder Vermächtnisnehmer nach dem Tod des Erblassers vorhanden sind und jedem konkrete 
Gegenstände und/oder Geldbeträge zugewendet werden, die Nachlassregelungskosten als 
den Nachlass und somit die Erbschaftsteuer mindernde Position zu bewerten sind. Die 
Finanzbehörde wie auch das erstinstanzliche FG verweigerten die Anerkennung. Hierzu 
gehörten auch weitere Mietkosten für die Unterbringung des Nachlasses und 
Sachverständigenkosten für einen Kunstexperten. 

Der BFH schloss sich der Auffassung der Kläger an, dass diese Kosten notwendig und 
berücksichtigungsfähig waren, da Nachlassgegenstände teilweise erst veräußert werden 
mussten, um die Anordnungen des Erblassers zu erfüllen. Somit waren auch Unterbringungs- 
und Sachverständigenkosten umfasst. Diese minderten den Nachlass und somit die Höhe der 
Erbschaftsteuer. 

In einem dritten Fall hatte der BFH über die Höhe der Erbschaftsteuerfreibeträge von 
Verwandten zu entscheiden. Konkret ging es darum, dass das Kind des Erblassers nach dem 
Gesetz einen Steuerfreibetrag in Höhe von 400.000 € hat, während die Höhe des Freibetrags 
eines Enkelkindes davon abhängt, ob dessen erbberechtigter Elternteil zum Zeitpunkt des 
Todes des Großelternteils bereits vorverstorben ist, dann wäre der Freibetrag ebenfalls 
400.000 €. Hier war dieses nicht so, der Elternteil hatte vor Eintritt des Erbfalls mit notarieller 
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Urkunde einen Erb- und Pflichtteilsverzicht erklärt. Das Finanzamt und das erstinstanzliche 
Gericht gestanden dem Enkelkind nur einen steuerlichen Freibetrag von 200.000 € zu, da der 
Elternteil noch lebte, wenn dieser aufgrund des Verzichts auch zu behandeln war, als wäre er 
in der Erbfolge nicht mehr vorhanden. 

Der BFH schloss sich der Auffassung des Finanzamtes und des FG an. Im Gesetz sei 
ausdrücklich geregelt, dass der höhere Freibetrag nur zu gewähren sei, wenn die 
Elterngeneration tatsächlich verstorben sei. Eine Todesfiktion durch Erbverzicht habe diese 
Wirkung ausdrücklich nicht.   

Hinweis: Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde die Erbfallkostenpauschale für Erwerbe ab 
dem 1.1.2025 von 10.300 € auf 15.000 € erhöht. Weiterhin können Erben bei beschränkter 
Steuerpflicht nun auch Nachlassverbindlichkeiten hinsichtlich des Anteils geltend machen, der 
auf Vermögen entfällt, welches der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt. 

14 Aktualisierte Reisekostenpauschalen ab 1.1.2025  

Für berufliche Auslandsreisen, die ab dem 1.1.2025 stattfinden, hat das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) für einige Länder / Städte neue Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten festgelegt. Die gegenüber 2024 
aktualisierten Pauschalen sind in einer detaillierten Aufstellung ersichtlich, wobei Änderungen 
deutlich hervorgehoben sind. Das BMF-Schreiben v. 2.12.2024 enthält außerdem wichtige 
Erläuterungen zur Anwendung dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für 
eintägige Auslandsreisen, Anpassungen der Verpflegungspauschalen und doppelter 
Haushaltsführung im Ausland. 

Das komplette Schreiben ist auf der Homepage des BMF unter: Service – Publikationen – BMF-
Schreiben – Schreiben v. 2.12.2024 aufzufinden.  

Für Inlandsreisen bleiben die Regelungen für Verpflegungsmehraufwendungen, 
Übernachtungskosten und doppelte Haushaltsführung im Vergleich zu 2024 unverändert. 

15 Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für 
Buchungsbelege 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung 
in das Buch erfolgt, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder Lagebericht 
aufgestellt, Handels- oder Geschäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt oder der 
Buchungsbeleg entstanden ist.  

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2024 vernichtet 
werden: 

• Aufbewahrungsfrist 8 Jahre (ab 1.1.2025; bis 31.12.2024, falls 10 Jahre noch nicht 
abgelaufen sind)  
Rechnungen und Buchungsbelege 

• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre (wie bisher)  
Bücher, Inventare, Bilanzen, Offene-Posten-Buchführung – d.h. Bücher mit 
Eintragungen vor dem 1.1.2015, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2015 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 
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• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre  
Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d.h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor 
dem 1.1.2019 entstanden sind. 

Für Personen und Gesellschaften, die der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, gibt es Sonderregelungen. Die Verkürzung 
der Aufbewahrungsfristen gilt hier erst ab dem 1.1.2026. 

Bilanzielle Rückstellungen für die Aufbewahrung von Unterlagen sind bei kürzeren 
Aufbewahrungsfristen in der Regel zu reduzieren.  

Bitte unbedingt beachten: Es sollten jedoch keine Unterlagen ohne Rücksprache mit dem 
Steuerberater vernichtet werden. Fragen Sie uns lieber, bevor diesbezüglich etwas schiefgeht. 

16 Steuerfortentwicklungsgesetz verkündet – was davon übrig bleibt 

Das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG) war zunächst als 2. Jahressteuergesetz gedacht - 
verbunden mit entsprechenden Hoffnungen für das Jahr 2025. Bevor das Gesetz in den 
Bundestag eingebracht wurde, zerbrachen die politischen Mehrheitsverhältnisse und damit 
auch die Chancen für den ursprünglichen Entwurf des SteFeG. 

Am 1.1.2025 ist ein Rumpf-SteFeG in Kraft getreten, denn eine politische Mehrheit für die 
geplanten umfangreichen Steuerentlastungen konnte vor der Bundestagswahl am 23.2.2025 
nicht mehr gebildet werden. 

Verständigen konnte sich eine politische Mehrheit für die Jahre 2025 und 2026 auf eine 
Erhöhung des Bundeskindergeldes um 5 € ab 1.1.2025 auf 255 € und nochmals 4 € ab 
1.1.2026 auf dann 259 €. 

Weiterhin wurde der steuerliche Grundfreibetrag von 11.784 € auf 12.096 € in 2025 und auf 
12.348 € in 2026, der Kinderfreibetrag von 6.612 € auf 6.672 € in 2025 und 6.828 € in 2026 
angehoben. 

Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag wird für 2025 von 18.130 € auf 19.950 € und für 2026 
auf 20.350 € erhöht. 

Der Kläger hatte gelegentlich kurze Besuche in der Immobilie zum Zwecke des Verkaufs bzw. 
Vorbereitung für den Verkauf eingeräumt. Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung 
eines betrieblichen Wirtschaftsgutes zu privaten Zwecken des Gesellschafters durch die 
Gesellschaft kann demnach eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen, auch wenn es 
keine Nutzungsvereinbarung gibt oder gar ein ausdrückliches Nutzungsverbot. Im zu 
entscheidenden Fall hatte das FG allerdings keine hinreichenden Sachverhaltsfeststellungen 
getroffen, ob tatsächlich eine private oder betrieblich veranlasste Nutzung vorlag. 
Vorbereitung für den Verkauf würde eine betriebliche Veranlassung darstellen, sodass keine 
vGA vorliegen würde. 

17 Kleinunternehmerumsatzgrenzen ab 1.1.2025 erstmals Nettoumsätze 

Wie bereits oben angerissen behandelt, ergeben sich für Kleinunternehmer ab 1.1.2025 
erhebliche Änderungen u.a. bei den Umsatzgrenzen (vgl. Artikel Nr. 3, Januar-Ausgabe 2025). 
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Bislang wurden kleinunternehmerische Umsätze und Schwellenwerte auf die Bruttoumsätze 
(mit rechnerischer Umsatzsteuer) berechnet, ab 1.1.2025 sind erstmals die Netto-umsätze 
ausschlaggebend. Dies liegt darin begründet, dass die Umsätze lt. Gesetz nunmehr steuerfrei 
sind und nicht lediglich auf die Steuererhebung verzichtet wird. 

18 Bindungsdauer eines Arbeitnehmers bei Finanzierung einer Fortbildung durch den 
Arbeitgeber 

Eine Freistellung eines Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Erbringung der 
Arbeitsleistung in Höhe von 50 Tagen im Zusammenhang mit einer Fortbildungsmaßnahme 
rechtfertigt nicht die Vereinbarung einer Bindungsdauer von 5 Jahren. Dies gilt auch dann, 
wenn der Arbeitgeber im Rahmen der Fortbildungsmaßnahme zusätzlich Studiengebühren in 
nicht unerheblicher Höhe trägt (hier ca. 14.000 €). 

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen führten in ihrem Urteil aus, dass die 
vollzeitig beschäftigte Angestellte für Fortbildungsmaßnahmen unstreitig an insgesamt 50 
Tagen von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung bezahlt freigestellt wurde. Dies rechtfertigt 
nach der gefestigten Rechtsprechung eine Bindungsdauer von 1 Jahr.  

Unter Berücksichtigung der Umstände in diesem Fall, insbesondere der vom Arbeitgeber 
zusätzlich übernommenen Studiengebühren sowie das Erreichen der Masterqualifikation als 
Vorteil für die Angestellte, ist aus Sicht des Gerichts hier eine Bindungsdauer von 2 Jahren 
angemessen.  

Eine Aufrechterhaltung der Klausel mit dem abgeänderten Inhalt einer noch zulässigen Dauer 
ist jedoch nicht möglich, da aus den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Verbot 
der geltungserhaltenden Reduktion herzuleiten ist.  

19 Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2025 

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde 
zum 1.1.2025 geändert. Gegenüber der Tabelle 2024 sind im Wesentlichen die Bedarfssätze 
minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen 
zur Tabelle teilweise neu gefasst worden, womit aber keine inhaltlichen Änderungen 
verbunden sind. 

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die 
Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die in der 
Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des Kindes 
ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der Grundlage 
durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige Behandlung 
gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen.  

Die Tabelle wird von allen Oberlandesgerichten zur Bestimmung des Kindesunterhalts 
verwandt. Die Tabellenstruktur ist gegenüber 2024 unverändert. Es verbleibt bei 15 
Einkommensgruppen und dem der Tabelle zugrundeliegenden Regelfall zweier 
Unterhaltsberechtigter. Die erste Einkommensgruppe endet weiterhin bei 2.100 €, die 15. 
Einkommensgruppe bei 11.200 €. Zum 1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem 
Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 €: 



 

MandantenInfo Jan/Feb 2025 • Seite 12 von 12 

• 482 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 

• 554 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 

• 649 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 693 € für Kinder ab 18 Jahren. 

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

20 In eigener Sache… 

Der Umbau der Kanzlei ist noch weiter vorangeschritten, so dass der neue Empfang durch 
Frau Pahl in Betrieb genommen worden ist. Auch das neue Besprechungszimmer steht jetzt 
zur Verfügung. Natürlich gibt es noch viele Kleinigkeiten zu erledigen, fertigzustellen und 
einzurichten und auch der letzte Staub wird sich noch legen. Ich hoffe, Sie in unseren neu 
gestalteten Räumen bald persönlich begrüßen zu dürfen, Sie sich wohlfühlen werden und 
freue mich auf Ihre Meinung. Und für mich und mein Team heißt es, noch besser mit Ihnen 
und für Sie die Dinge zu richten. 

Bitte beachten Sie, dass die Kanzlei am 03/03/2025, Rosenmontag, geschlossen bleibt. Ab 
Dienstag, 04/03/2025, sind wir wie gewohnt für Sie da. 

Haben Sie einen schönen Karneval und setzen Sie mal ruhig die Pappnase auf. Am besten lacht 
man immer über sich selbst! 

Frohes Schaffen mit Lachen und wir freuen auf ein weiteres Zusammen. 

 

 

Christine Hartwig, StBin  


